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Kommentare

in ganz schöner Vertrau-
ensvorschuss, den Ba-
den-Württembergs Minis-
terpräsident da herausge-

handelt hat. Winfried Kretsch-
mann hat erreicht, dass der
Bund für die Digitalisierung der
Schulen zahlt – aber die Hoheit
der Länder nicht angreift. Es ist
ein Kompromiss mit Fußangeln
und nicht für ewig. Doch für den
Moment verhindert er das
Schlimmste, nämlich eine Blo-
ckade.

Die gute Nachricht heißt
schließlich, dass der Weg frei ist
für eine bessere Ausstattung der
Schulen mit digitaler Technik.
Beschämend spät für einen
Staat, der sich gerne als High-
tech-Standort präsentiert. Wenn
nun flächendeckend WLAN an
Schulen eingerichtet wird und
digitale Medien häufiger Einzug
in den Unterricht halten, ist viel
gewonnen. Allerdings: Tablets
und Internet sind keine Garan-
ten für guten Unterricht, sie sind

E
ein Werkzeug. Wie gut die damit
erzielten Ergebnisse ausfallen,
darüber entscheidet die pädago-
gische Kompetenz des Lehrers.

Der Streit um den Digitalpakt
und den jetzt ausgehandelten
Kompromiss zeigt aber auch,
dass die Debatte um die Bil-
dungshoheit der Länder noch
einmal geführt werden muss.
Braucht es wirklich 16 eigene
Wege zum Abitur, die auch noch
so unterschiedlich ausfallen,
dass die Notendurchschnitte
hinterher in Ranglisten aufge-
führt werden müssen? Ist es in
der mobilen Welt angemessen,
dass der Umzug über die Gren-
zen eines Bundeslands hinweg
für eine Familie mit Schulkin-
dern zum Problem wird, weil die
Schulsysteme nur bedingt ver-
gleichbar sind?

Wenn sich nach Abschluss des
Digitalpakts der Pulverdampf ge-
legt hat, ist die Zeit günstig. Bil-
dungspolitiker von Bund und
Ländern müssen das Gewirr ent-
flechten.

Milliarden vom Bund für Schulen

Der Digitalpakt ist
erst der Anfang für
neuen Bildungsweg

Von Brigitte Gisel

apier ist geduldig. Das
zeigt sich auch bei der
UN-Konvention über die
Rechte von Behinderten.

Rund ein Jahrzehnt ist es bereits
her, dass sich auch Deutschland
zu dieser internationalen Verein-
barung bekannte. Aber bestimm-
te Konsequenzen lassen immer
noch auf sich warten. Nun hat
Karlsruhe die Sache wieder ein-
mal in die Hand nehmen müs-
sen. Der geltende Wahlaus-
schluss für viele Behinderte, so
befanden die Richter, verträgt
sich zum Teil überhaupt nicht
mit dem Grundgesetz und damit
auch nicht mit dem Geist der
UN-Behindertenrechtskonventi-
on. Zwar haben Union und SPD
das Problem erkannt. Dafür
spricht ihre aktuelle Koalitions-
vereinbarung. Doch schien der
löbliche Vorsatz fast schon wie-
der im Sande zu verlaufen. Da
ist es gut, wenn jetzt auch Karls-
ruhe Druck macht.

Dass die von den obersten
Richtern angemahnten Ände-
rungen schon bei der Europa-
wahl Ende Mai greifen könnten,
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wie es der Behindertenbeauf-
tragte fordert, ist allerdings
kaum zu erwarten. Dazu ist die
Materie zu kompliziert. Das gilt
vor allem für die höchstrichterli-
che Vorgabe, auch schuldunfähi-
ge Straftäter nicht pauschal vom
Wahlrecht auszuschließen. Man
stelle sich nur vor, ein mehrfa-
cher Mörder gilt als unzurech-
nungsfähig, er darf aber wählen
gehen. Das ist kaum vermittel-
bar. Schon gar nicht den Ange-
hörigen der Opfer.

Die gesetzgeberische Kunst
wird deshalb darin bestehen,
entsprechende Maßstäbe festzu-
legen – und zwar „realitätsge-
recht“, wie es die Richter formu-
liert haben. Klar ist auch, dass
viele Behinderte, die jetzt nicht
wählen können, auf Hilfen bei
ihrer Stimmabgabe angewiesen
sein werden. Das wirft das
Problem einer möglicherweise
missbräuchlichen Einflussnahme
Dritter auf.

Freilich hätte man für all das
auch schon Lösungen haben
können, wäre die UN-Behinder-
tenrechtskonvention im politi-
schen Berlin von Anfang an
ernst genommen worden.

Karlsruhe verlangt Wahlrechtsreform

Heilsamer und
längst überfälliger
Druck auf Berlin

Von Stefan Vetter,
Büro Berlin

Ihr Draht zu uns
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Der Papst hält den Kopf wie in
Demut gesenkt. Vor ihm ein Meer
aus lila und scharlachroten Kap-
pen. Sie gehören den Bischöfen
und Kardinälen aus aller Welt, die
Franziskus zu der historischen
Konferenz zum Thema Miss-
brauch nach Rom beordert hat.
Unmissverständlich stimmte er sie
am Donnerstag auf die kommen-
den drei Tage ein: „Das Volk Got-
tes schaut auf uns und erwartet
von uns keine einfachen und vor-
hersehbaren Verurteilungen, son-
dern (...) konkrete und wirksame
Maßnahmen“, sagte das Katholi-
kenoberhaupt. Wie um zu bewei-
sen, dass er es ernst meint, legte er
überraschend 21 Vorschläge zum
Kampf gegen den sexuellen Miss-
brauch von Kindern vor, die nun
diskutiert werden sollen.

Erstmals sitzen sie alle hier zu-
sammen, um über das Thema zu
diskutieren, das zuletzt alles über-
schattete. Der Papst, die Chefs der
Bischofskonferenzen, Ordensver-
treter und die Spitzen der römi-
schen Kurie. Seit die ersten Miss-
brauchsskandale ans Licht kamen,
sind mehr als 30 Jahre vergangen.
Die Bischöfe müssten Verantwor-
tung übernehmen, es brauche

„Konkretheit“ gegen das „Übel“,
so der Papst.

Die Opfer und viele Gläubige er-
warten mehr als Erleuchtung. „Ihr
seid die Heiler der Seele (...) – und
in manchen Fällen habt ihr euch in
Mörder der Seele, in Mörder des
Glaubens verwandelt“, heißt es in
einer Zeugenaussage eines anony-
men Missbrauchsopfers, die den
Teilnehmern vorgespielt wurde.
Um Missbrauch zu beenden, müs-
se der ganze Krebs, nicht nur der
Tumor entfernt werden. „Du
brauchst Chemotherapie, Bestrah-
lung, du brauchst Behandlungen.“
Zu hören bekamen die Bischöfe
auch das Zeugnis einer Frau, die
über 13 Jahre von einem Priester
vergewaltigt wurde. Immer und im-
mer wieder. Dreimal sei sie ge-
zwungen worden, abzutreiben –
„ganz einfach, weil er keine Kon-
dome oder Verhütungsmittel woll-
te“. Der Erzbischof von Brisbane,
Mark Coleridge, bezeichnete die
Worte der Betroffenen aus ver-
schiedenen Regionen der Welt als
„gewaltig“. Sie hätten ihn stärker
bewegt, als er erwartet habe.

Bis Sonntag sollen die Kirchen-
männer – es sind lediglich zehn
Frauen unter den etwa 190 Teil-

nehmern – einen Ausweg aus der
Krise finden. Der erste Tag steht
unter dem Motto Verantwortung,
am zweiten Tag wird Rechen-
schaftspflicht diskutiert und am
dritten Transparenz.

Zudem gibt der Papst nun mit
seiner „Roadmap“ eine klare Linie
für die Diskussionen vor. Nicht al-
le Vorschläge sind brandneu, wie
der Kirchenrechtler Prof. Thomas
Schüller klarmacht. Viele Punkte
kenne man aus dem deutschen
und angelsächsischen Raum, die
nun allen bekanntgemacht werden
sollen. Neu sei zum Beispiel, dass
verstärkt Laien und Nicht-Kleriker
in Verfahren mit einbezogen wer-
den sollen. „Bisher galt, dass Kle-

riker über Kleriker richten“, sagte
Schüller. Der Theologe lobte den
Vorschlag des Papstes, unabhängi-
ge Ansprechpartner für Opfer se-
xueller Gewalt verpflichtend ein-
zusetzen. Das geschehe in
Deutschland in weiten Teilen be-
reits, auf Ebene der Weltkirche
fehle es daran aber weitgehend.

Franziskus schwebt außerdem
vor, Experten bei der Auswahl von
Kandidaten für das Priesteramt
mit einzubeziehen. In einem ande-
ren Punkt heißt es, die staatlichen
Behörden und die übergeordne-
ten kirchlichen Stellen bei Miss-
brauchsfällen nach „geltendem
kanonischen und bürgerlichen
Recht“ zu informieren.

Mit dem Rücken zur Wand
Papst Franziskus legt 21 Vorschläge im Kampf gegen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche vor

Von Lena Klimkeit und Annette Reuther

ROM. Missbrauchsopfer verlangen eine „Chemotherapie“ gegen den
Krebs in der Kirche. In der Glaubwürdigkeitskrise der Kirche fordert der
Papst von seinen obersten Männern konkrete Taten statt vieler Worte.
Mit eigenen Vorschlägen will er beweisen, dass er es ernst meint.

Klare Ansage: Papst Franziskus hat zum Auftakt des Anti-Missbrauchsgipfels von den nationalen Bischofskonferenzen gefordert, Missbrauchsopfern
die Anzeige von Taten zu erleichtern. „Wo dies noch nicht erfolgt ist, ist es nötig, eine Stelle einzuführen, die für die Opfer leicht zugänglich ist.“Foto: epd
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› Deutschland: Laut einer Studie
im Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz sollen zwischen 1946
und 2014 mindestens 1670 Kleriker
3677 Minderjährige missbraucht
haben. In der Untersuchung benen-
nen Wissenschaftler problematische
Strukturen in der katholischen Kir-
che, die Missbrauch nach wie vor
befördern könnten – etwa den Zöli-
bat und eine ausgeprägte klerikale
Macht einzelner Geistlicher.

› Irland: Das Land gehört zu jenen
Staaten, in denen Priester und Or-
densschwestern Kinder und Frauen
über Jahrzehnte massiv quälten und

missbrauchten. Mehrere Bischöfe
in dem großteils katholischen Land
traten zurück. Papst Franziskus
verurteilte bei einem Besuch den
Missbrauch scharf – und bat um
Vergebung.

› USA: Zuletzt wurde bekannt, dass
im Staat Pennsylvania mehr als 300
Priester des Kindesmissbrauchs be-
zichtigt werden. Sie sollen sich in
den vergangenen 70 Jahren an Tau-
senden Kindern vergangen haben.
Die Kirchenoberen hatten laut
Staatsanwaltschaft teils trotz Kennt-
nis der Vorgänge nicht durchgegrif-
fen.

Die Fälle – eine Auswahl

BERLIN. Die Digitalisierung von
Deutschlands Schulen hat eine
weitere zentrale Hürde genom-
men. Der Bundestag stimmte am
Donnerstag mit Zwei-Drittel-
Mehrheit für eine Grundgesetzän-
derung. Noch in diesem Jahr soll
das erste Geld vom Bund an Län-
der und Kommunen fließen.

Das Gesetz erhielt in namentli-
cher Abstimmung eine Mehrheit
von 574 der 648 abgegebenen
Stimmen. Mit Nein votierten 74
Abgeordnete. Die nötige Zwei-
Drittel-Mehrheit wurde, wie er-
wartet, erreicht. Zuvor hatten alle
Fraktionen – mit Ausnahme der
AfD – dafür votiert. Die AfD war
mit einem Antrag gescheitert, die
Abstimmung abzusetzen.

Grundlage der Abstimmung
war eine Vereinbarung im Ver-
mittlungsausschuss von Bundes-
rat und Bundestag vom Mitt-
woch. Die Länderkammer soll
Mitte März grünes Licht geben.

Dann können fünf Milliarden
Euro des Bundes zur Ausstattung
der Schulen mit digitalen Geräten
und Lernprogrammen fließen.
Hinzu kommen zwei Milliarden
Euro für neue Sozialwohnungen

und eine Milliarde Euro für
Schienen-Nahverkehr.

Die Grundgesetz-Änderung soll
es dem Bund ermöglichen oder
erleichtern, die Länder in Berei-
chen, in denen sie zuständig sind,
zu unterstützen.

Erste Bundesmittel sollen in

diesem Jahr fließen, so eine Spre-
cherin des Bundesbildungsminis-
teriums. Der Chef der Kultusmi-
nisterkonferenz, Hessens Minis-
ter Alexander Lorz (CDU), beton-
te: „Der Digitalpakt muss ins
Laufen kommen, damit Schulen
Planungssicherheit haben und
wir der Digitalisierung in Schulen
den nötigen Schwung geben.“

Nach der Grundgesetzände-
rung muss der ausgehandelte Di-
gitalpakt unterzeichnet werden,
jene Vereinbarung von Bund und
Ländern für fünf Milliarden Euro
Bundeshilfe. Danach können
Schulträger wie Kommunen bei
Ländern Förderanträge stellen.

In Baden-Württemberg soll mit
Bundesmitteln vorrangig WLAN
an Schulen gebracht werden.
Rechnerisch könnte das Land mit
142000 Euro pro Schule oder 433
Euro pro Kind profitieren.

Genutzt werden können die
Mittel auch für Anzeigegeräte wie
Whiteboards, für Personalkosten
für Systemadministratoren oder
für Endgeräte. Bis zu einer von
den fünf Milliarden Euro sollen
in Laptops, Notebooks und Tab-
lets fließen. Jede Schule soll dafür

bis zu 25000 Euro bekommen.
Lorz machte darauf aufmerk-

sam, dass die Länder bei der Digi-
talisierung der Schulen nicht bei
null anfangen. „Die Kultusminis-
ter der Länder haben sich bereits
seit längerem auf dem Weg ge-
macht, der großen Herausforde-
rung des digitalen Wandels zu be-
gegnen, mit denen die allgemein-
und berufsbildenden Schulen
konfrontiert sind.“

Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU), auch für Bauen
zuständig, begrüßte die Einigung
ebenfalls. Er sagte, damit sei der
Weg frei für Bundeshilfen zum so-
zialen Wohnungsbau von mindes-
tens zwei Milliarden Euro. „Als
weitere Maßnahmen werden wir
beispielsweise die Rechtssicher-
heit von Mietspiegeln erhöhen,
Wohngeld anheben und das Bau-
vergaberecht vereinfachen.“ (dpa)

Schul-Digitalisierung: Geld vom Bund kann fließen
Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag für Grundgesetz-Änderung – Noch in diesem Jahr Mittel für Laptops, Notebooks und Tablets

Mit Tablet an der Tafel steht die
Lehrerin vor der Klasse. Schul-Digi-
talisierung soll jetzt Fahrt aufneh-
men. Foto: Stratenschulte/dpa
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› Investitionen an Niedersach-
sens Schulen sollen nach der Ei-
nigung von Bund und Ländern beim
Digitalpakt bereits ab diesem Som-
mer anlaufen.

› Die vom Bund erwartete För-
derung in Höhe von 470 Millionen
Euro soll in die digitale Vernetzung
der Schulen, das Einrichten von
WLAN, in digitale Tafeln und Ar-
beitsgeräte sowie Laptops investiert
werden, sagte Kultusminister Grant
Hendrik Tonne (SPD) am Donners-
tag.

› Jede niedersächsische Schule
soll – unabhängig von ihrer aktuel-
len digitalen Ausstattung – einen
Grundbetrag von 30000 Euro erhal-
ten.

› Niedersachsen stockt den
Bundeszuschuss um 50 Millio-
nen Euro auf, das Geld wird auch in
Schulen investiert.

› Das Bundesland Bremen er-
wartet aus dem Digitalpakt insge-
samt 48 Millionen Euro, verteilt
über fünf Jahre.

470 Millionen Euro vom Bund

KONSTANZ. In der Affäre um
Wahlkampfspenden aus der
Schweiz hat die AfD dem Bun-
destag möglicherweise eine un-
richtige Spenderliste übermittelt.
Diesem Verdacht geht die Staats-
anwaltschaft Konstanz nach. Bis-
herige Vernehmungen hätten
„Zweifel bestätigt, dass es sich bei
den Personen tatsächlich um die
Spender handelt“, sagte Staatsan-
walt Andreas Mathy. Laut „Spie-
gel“ bestreiten die angeblichen
Gönner, der AfD Geld gespendet
zu haben. Die Staatsanwaltschaft
ermittelt gegen die AfD-Frakti-
onschefin Alice Weidel, weil die
Annahme einer 130 000-Euro-
Spende aus der Schweiz ein Ver-
stoß gegen das Parteiengesetz ge-
wesen sein könnte. (dpa)

Staatsanwaltschaft Konstanz

Zweifel an der
AfD-Spenderliste


